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L37155 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Salzburg

L82000 Bauordnung

L82005 Bauordnung Salzburg

L82305 Abwasser Kanalisation Salzburg

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauRallg;

BauTG Slbg 1976 §62;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Subjektiv-ö=entliche Rechte der Nachbarn begründen jene Bestimmungen der bau- und raumordnungsrechtlichen

Vorschriften, die nicht ausschließlich dem Schutz des ö=entlichen Interesses, sondern auch dem Schutz der

besonderen, gesetzlich anerkannten Interessen der Nachbarn dienen. Festlegungen des Flächenwidmungsplanes

gehören nur dann dazu, wenn sie auch dem Nachbarschutz dienen. Davon ist jedenfalls auszugehen, wenn in der

Widmungsregelung ein Immissionsschutz vorgesehen ist.

Schlagworte

Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Schutz vor Immissionen BauRallg5/1/6
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